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A. ALLGEMEINES 
 
§ 1 - FIRMA, SITZ UND DAUER 
 
(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma  

KUKA Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in Augsburg. 
 
(2) Die Dauer der Gesellschaft ist auf bestimmte Zeit nicht beschränkt.  
 
 
§ 2 - GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS 
 

(1) Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die vor allem in 
folgenden Geschäftsbereichen tätig sind:  

 
- Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Vertrieb und Wartung von Industrierobotern und 

von roboterbasierten Produkten und Anwendungen sowie sonstigen Handhabungssys-
temen und Handel mit Erzeugnissen auf den vorgenannten Gebieten 

- Entwicklung, Planung, Konstruktion, Herstellung, Errichtung, Vertrieb, Betrieb und War-
tung von Anlagen, einschließlich Industrieanlagen, von Maschinen und von Werkzeu-
gen der Montage- und Produktionstechnik sowie Handel mit Erzeugnissen auf den vor-
genannten Gebieten, 

- Ausführung von Dienstleistungen jeglicher Art, insbesondere auf dem Gebiet der 
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, der Datenverarbeitung, des Personalwesens 
und des Fuhrparkwesens für gewerbliche Unternehmen. 

 
(2) Die Gesellschaft kann in den in Abs. 1 bezeichneten Geschäftsbereichen auch selbst 

tätig werden. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Un-
ternehmensgegenstand zusammenhängen oder ihm förderlich erscheinen; sie ist inso-
weit auch befugt, weitere Unternehmen zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu 
beteiligen. Der Unternehmensgegenstand umfasst ferner den Erwerb der für die Her-
stellung und den Vertrieb von sowie den Handel mit den in Abs. 1 genannten Artikeln 
erforderlichen Gegenständen des Anlagevermögens. Die Gesellschaft kann Unterneh-
men, an denen sie beteiligt ist, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich 
auf deren Verwaltung beschränken. 

 
 
§ 3 - BEKANNTMACHUNGEN 
 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.  
 
 
 
B. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN  
 
 
§ 4 - GRUNDKAPITAL 
 

 
(1) Das Grundkapital beträgt EUR 88.180.120,60 eingeteilt in 33.915.431 Stückaktien (Ak-

tien). Sammelaktien sind zulässig. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer An-
teile besteht nicht.  

 
(2)  Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
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(3)  Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnbeteiligung abweichend von § 
60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden. 

 
(4)  Die Form der Aktienurkunden, der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest.  
 
(5)   Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Mai 

2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien einmalig oder 
mehrmals um bis zu EUR 44.090.059,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2011). 
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger 
Vermögensgegenstände (einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesell-
schaft) erfolgt. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei ein- oder mehrmaliger Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals 2011 gegen Bareinlagen bis zu einem Kapitalerhö-
hungsbetrag auszuschließen, der 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens die-
ser Ermächtigung und – falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, 
um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vorge-
nannte 10%-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf Grund der Ermächtigung 
der Hauptversammlung vom 29. April 2010 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der vorliegenden Ermächti-
gung veräußert werden oder die zur Bedienung von Options- oder Wandelanleihen, 
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente auszugeben sind, sofern die Instrumente aufgrund einer in der Haupt-
versammlung vom 29. April 2010 beschlossenen Ermächtigung in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der vorliegenden 
Ermächtigung ausgegeben worden sind.  

 
Von der vorstehend erteilten Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nur in einem solchen Umfang Gebrauch 
machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben Aktien 30% des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung, noch – falls dieser Wert niedriger 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapi-
tals.  

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.  

 
 
(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 19.500.00,00 durch Ausgabe von bis zu 7.500.000 

neuen Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber von Wandlungs- bzw. Optionsrechten, die von der Gesellschaft 
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren in- oder ausländischen Mehrheitsbeteili-
gungsgesellschaften bis zum 4. Juli 2008 ausgegebenen Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Ge-
brauch machen. 

 
Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die 
Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.  
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(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 18.200.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 7.000.000 
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsausübung Verpflichte-
ten aus gegen Bareinlage ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen, Genussrech-
ten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die 
von der KUKA Aktiengesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
der KUKA Aktiengesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Haupt-
versammlungsbeschluss vom 29. April 2010 bis zum 28. April 2015 ausgegeben bzw. 
garantiert werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen, oder, 
soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur 
Wandlung/Optionsausübung erfüllen, oder soweit die KUKA Aktiengesellschaft ein 
Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Aktien der KUKA Aktiengesellschaft zu gewähren, soweit jeweils nicht ein Barausgleich 
gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 
Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestim-
menden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 
 
C. VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER GESELLSCHAFT 
 
 
§ 5 - ORGANE 
 
Organe der Gesellschaft sind: 
 
 1. der Vorstand,  
 2. der Aufsichtsrat, 
 3. die Hauptversammlung. 
 
 
 
I. VORSTAND 
 
 
§ 6 - ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS 
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Bestellung von stellvertre-

tenden Mitgliedern des Vorstands, die in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft 
nach außen dieselben Rechte wie die ordentlichen Mitglieder des Vorstands haben, ist 
zulässig.  

 
(2) Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordentlichen Vorstandsmitglieder 

und der stellvertretenden Vorstandsmitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge 
und der Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung 
eines Mitglieds des Vorstandes zum Vorstandsvorsitzenden sowie gegebenenfalls wei-
terer Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. 

 
 
§ 7 - GESCHÄFTSORDNUNG UND BESCHLUSSFASSUNG DES VORSTANDS 
 
(1)  Der Vorstand gibt sich einstimmig seine eigene Geschäftsordnung und regelt die Ge-

schäftsverteilung unter Berücksichtigung der Anstellungsverträge der Vorstandsmitglie-
der. 
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(2)  Die Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit ergibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 
gegebenenfalls die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. Sind 
mehrere stellvertretende Vorstandsvorsitzende vorhanden, so gibt zunächst die Stimme 
des ersten, im Falle seiner Verhinderung, die des zweiten stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden den Ausschlag. 

 
 
§ 8 - GESETZLICHE VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT 
 
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. 
 
 
§ 9 - BESCHRÄNKUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNGSBEFUGNIS DES VORSTANDS 
 
Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die 
die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang der Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt 
hat oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben. 
 
 
 
II. AUFSICHTSRAT 
 
 
§ 10 - ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS 
 
(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, und zwar aus sechs Mitgliedern, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden, und sechs Mitgliedern, deren Wahl sich nach 
dem Mitbestimmungsgesetz richtet.  

 
(2)  Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden 

Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden 
die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung be-
stellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amts-
zeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitge-
rechnet.  

 
(3)  Für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder gewählt werden, 

die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheiden-
der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner treten.  

 
(4) Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so 

besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds. Tritt ein 
Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheidenden, so erlischt sein Amt mit Beendigung 
der nächsten Hauptversammlung, in der eine Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit 
Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Die Wahl von Er-
satzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich nach dem 
Mitbestimmungsgesetz. 

 
(5)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist berechtigt, sein Amt jederzeit ohne Angabe des 

Grundes niederzulegen. 
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§ 11 - AUFGABEN UND BEFUGNISSE DES AUFSICHTSRATS 
 
(1)  Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz, Satzung oder in 

sonstiger Weise zugewiesen werden.  
 
(2)  Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen.  
 
(3)  Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fas-

sung betreffen.  
 
(4)  Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats zu allen Arten von Geschäften, 

die nach dem Gesetz oder Satzung oder aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrats 
der Zustimmung des Aufsichtsrats unterworfen sind.  

 
(5)  Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu 

berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat jederzeit einen Bericht verlangen über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, über deren rechtliche und geschäftliche Beziehun-
gen zu verbundenen Unternehmen und über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unter-
nehmen, die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können.  

 
(6) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des Vor-

stands zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften der Gesellschaft ein-
zusehen und deren Vermögensgegenstände zu prüfen.  

 
 
§ 12 - DER VORSITZENDE DES AUFSICHTSRATS 
 
(1)  Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und mindestens einen Stell-

vertreter. Die Wahl erfolgt jeweils für die Amtszeit dieser gewählten Aufsichtsratsmit-
glieder. Wenn einer von diesen während seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus-
scheidet, ist unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 
(2)        Sind der Vorsitzende und dessen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Obliegenheiten  
            verhindert, so hat diese Obliegenheiten für die Dauer der Verhinderung das an Lebens- 
            jahren älteste Aufsichtsratmitglied zu übernehmen.  
 
 
§ 13 - WILLENSERKLÄRUNGEN DES AUFSICHTSRATS 
 
(1)  Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse werden namens des Auf-

sichtsrats durch den Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch dessen 
Stellvertreter abgegeben.  

 
(2)  Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere, gegenüber Ge-

richten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsitzende oder, im Falle 
seiner Verhinderung, dessen Stellvertreter. 

 
 
§ 14 - GESCHÄFTSORDNUNG, AUSSCHÜSSE, BEIRÄTE 
 
(1)  Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.  
 
(2) Der Aufsichtsrat bildet einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz. Der 

Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und 
Befugnisse festsetzen. Den Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, auch Ent-
scheidungsbefugnisse übertragen werden.  
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(3) Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer bestehenden Ausschus-
ses und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat bei einer er-
neuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit 
ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 AktG ist auch auf die 
Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden.  

 
(4)  Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie können zu ihren Sitzungen 
Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen.  

 
(5)  Die Bestimmung des § 13 Abs. 2 der Satzung gilt, soweit gesetzlich zulässig, für Aus-

schüsse entsprechend.  
 
(6)  Der Aufsichtsrat kann für besondere Zwecke Beiräte berufen, deren Mitglieder nicht 

dem Aufsichtsrat angehören müssen. Er kann für solche Beiräte eine Geschäftsordnung 
erlassen und gegebenenfalls eine Vergütung für ihre Mitglieder festsetzen.  

 
 
§ 15 -  SITZUNGEN DES AUFSICHTSRATS UND BESCHLUSSFASSUNGEN 
 
(1)  Die Einberufung der Aufsichtsratssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden oder, im Fall 

seiner Verhinderung, durch dessen Stellvertreter. Die Einberufung kann schriftlich, 
fernmündlich, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel 
(z.B. per E-Mail) erfolgen. Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen erfolgen und die einzelnen Punkte der Tagesordnung enthalten. In dringenden 
Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden.  

 
(2)  Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung aus wichtigem Anlass vor der Eröffnung 

vertagen.  
 
(3)  Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, im Falle seiner Verhinderung, 

dessen Stellvertreter.  
 
(4)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter ihrer zuletzt bekannt ge-

gebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen 
er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung über einen Gegenstand der Tagesordnung, den die Einladung nicht enthält, ist nur 
zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung wi-
derspricht und mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.  

 
(5)  Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit 

das Gesetz nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch für Wahlen. Die Art der Abstim-
mung bestimmt der Vorsitzende. Beantragt jedoch ein Mitglied des Aufsichtsrats ge-
heime Abstimmung, so ist geheim abzustimmen.  

 
(6)  Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, 

wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. Andernfalls muss unverzüglich 
neu abgestimmt werden. Bei dieser erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand 
hat der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei Stim-
men.  

 
(7)  Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein 

anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der 
zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden.  

 
(8)  Nimmt an einer Beschlussfassung nicht die gleiche Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

der Anteilseigner und der Arbeitnehmer teil, so ist die Abstimmung über einen Verhand-
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lungsgegenstand auf Verlangen von zwei Aufsichtsratsmitgliedern auf höchstens vier 
Wochen zu vertagen. Eine erneute Vertagung des gleichen Verhandlungsgegenstands 
ist nicht zulässig.  

 
(9)  Schriftliche, fernmündliche, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommu-

nikationsmittel (z.B. per E-Mail) durchgeführte Beschlussfassungen oder die Teilnahme 
einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen unter Nutzung gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel sind in besonderen Einzelfällen zulässig. 

 
(10)  Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats 

nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden.  
 
 
§ 16 - NIEDERSCHRIFT 
 
Über Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
der Vorsitzende der jeweiligen Sitzung bzw. Beschlussfassung zu unterzeichnen hat. Dies gilt 
entsprechend für die Sitzungen der einzelnen Ausschüsse des Aufsichtsrats.  
 
 
§ 17 - VERGÜTUNG FÜR DEN AUFSICHTSRAT 
 
(1)  Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste Vergü-

tung. Diese beträgt EUR 30.000,00. Diese Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjah-
res zahlbar.  

 
(2)  Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die vierfache, Stellvertreter des Vorsitzenden 

erhalten die doppelte Vergütung. Für die Leitung der Hauptversammlung im Falle des § 
21 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 der Satzung sowie für die Mitgliedschaft in einem oder 
mehreren nicht nur vorübergehend tätigen Ausschüssen erhalten Aufsichtsratsmitglie-
der eine zusätzliche Vergütung in Höhe der jährlichen Vergütung gemäß Abs. 1; ein 
Ausschussvorsitzender erhält, auch wenn er mehreren Ausschüssen vorsitzt oder Mit-
glied in einem Ausschuss ist, höchstens das eineinhalbfache der jährlichen Vergütung. 
Satz 2 gilt nicht für den Ausschuss nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz.  

 
(3)  Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die für die Teilnahme an Sitzungen des Auf-

sichtsrats und seiner Ausschüsse entstandenen angemessenen Kosten und Auslagen 
erstattet oder eine Aufwandspauschale in Höhe von EUR 450,00 gewährt.  

 
(4) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats zusätzlich die auf die Ver-

gütung und die Erstattung von Kosten und Auslagen anfallende Umsatzsteuer. 
 
 
 
 
III. HAUPTVERSAMMLUNG 
 
 
§ 18 - EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 
 
(1)  Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz der Niederlassung oder 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse in 
der Bundesrepublik Deutschland statt. Sollten der Abhaltung der Hauptversammlung an 
diesen Orten Schwierigkeiten begegnen, so kann sie vom Vorstand oder vom Aufsichts-
rat an einen anderen Ort einberufen werden. Der Hauptversammlungsort ist in der Ein-
ladung anzugeben.  

 
(2)  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen.  
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(3)  Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eine jeden 

Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche Hauptversammlungen können so oft 
einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint.  

 
(4)  Die Hauptversammlung ist mit der gesetzlichen Frist einzuberufen 
 
 
§ 19 - ANMELDUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG, NACHWEIS 
 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmel-
dung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in 
Textform mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Im Falle der Einberu-
fung durch den Vorstand ist der Vorstand, im Falle der Einberufung durch den Auf-
sichtsrat ist der Aufsichtsrat berechtigt, in der Einberufung eine kürzere, in Tagen zu 
bemessende Frist vorzusehen. Für die Berechnung der jeweiligen Frist sind der Tag der 
Versammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung nicht mitzurechnen. 

 
(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts setzt darüber hinaus voraus, dass der betreffende Aktionär der Gesell-
schaft seinen Anteilsbesitz durch einen in Textform in deutscher oder englischer Spra-
che erstellten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotführende Insti-
tut nachweist. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versamm-
lung zu beziehen. Der Nachweis muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der 
Versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Im 
Falle der Einberufung durch den Vorstand ist der Vorstand, im Falle der Einberufung 
durch den Aufsichtsrat ist der Aufsichtsrat berechtigt, in der Einberufung eine kürzere, in 
Tagen zu bemessende Frist vorzusehen. Für die Berechnung der jeweiligen Frist sind 
der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs des Nachweises nicht mitzurech-
nen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. 

 
 
§ 20 - STIMMRECHT 
 
(1)  Je eine Aktie gewährt eine Stimme. 
 
(2)  Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Voll-

macht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform.  

 
(3)  Solange Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, werden in der Einladung zur Haupt-

versammlung die Voraussetzungen bestimmt, unter denen die Aktionäre ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung ausüben können.  

 
 
§ 21 - VORSITZ IN DER HAUPTVERSAMMLUNG 
 
(1)  Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats berufen. Im 

Falle seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese 
Aufgabe wahrnimmt.  

 
(2)  Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter bestimmt, 

leitet die Hauptversammlung ein von den Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat ge-
wähltes Aufsichtsratsmitglied.  
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(3)  Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände und die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung kann 
im Subtraktionsverfahren durch Abzug der Ja- oder Neinstimmen und der Stimmenthal-
tungen von den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen ermittelt werden.  

 
 
§ 22 - BESCHLUSSFASSUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 
 
(1)  Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgege-

benen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den 
Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals fordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere Mehrheit zwin-
gend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals.  

 
(2)  Im Falle der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als abge-

lehnt. 
 
(3)  Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht 

wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die die höchsten Stim-
menzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmenzahl im zweiten Wahlgang entscheidet 
das Los.  

 
 
§ 23 - NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE HAUPTVERSAMMLUNG 
 
(1)  Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung ist eine notarielle Niederschrift auf-

zunehmen, die von dem Notar und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist.  
 
(2)  Die Niederschrift, welcher die Belege über die Einberufung der Hauptversammlung als 

Anlage beizufügen sind, wenn sie nicht unter Angabe ihres Inhalts in der Niederschrift 
aufgeführt sind, hat für die Aktionäre sowohl untereinander als in Beziehung auf ihre 
Vertreter volle Beweiskraft.  

 
(3)  Eine Beifügung der Vollmachten zu der Niederschrift ist nicht erforderlich. 
 
 
 
D. JAHRESABSCHLUSS UND VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 
 
 
§ 24 - GESCHÄFTSJAHR, JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND GESCHÄFTSBE-

RICHT ENTLASTUNG DES VORSTANDS UND AUFSICHTSRATS 
 
(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(2)  Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Geschäftsbericht 

sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr in den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen und 
Abschlussprüfern vorzulegen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Geschäftsbe-
richt sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind unverzüglich nach 
ihrer Aufstellung zusammen mit dem Vorschlag für den Beschluss der Hauptversamm-
lung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 
(3)  Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Geschäftsbericht, der Konzernabschluss, 

der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands 
für die Verwendung des Bilanzgewinns sind vom Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung an, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionä-
re auszulegen.  
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(4)  Die Hauptversammlung beschließt alljährlich nach Entgegennahme des gemäß § 171 

Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts in den ersten acht Monaten des 
Geschäftsjahrs über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns, über die Wahl der Abschlussprüfer und in den im Gesetz 
vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses.  

 
(5)  Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie von dem 

Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Be-
träge und eines etwaigen Verlustvortrags verbleibt, einen Teil nach Maßgabe des Ge-
setzes in die anderen Gewinnrücklagen einstellen.  

 
 
§ 25 - VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 
 
(1)  Der Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahresabschluss nach Vornahme der Abschrei-

bungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und der vom Vorstand und Aufsichtsrat 
gebildeten Rücklagen ergibt, wird zur Ausschüttung eines Gewinnanteils an die Aktionä-
re verwendet, soweit die Hauptversammlung ihn nicht ganz oder teilweise von der Ver-
tretung ausschließt. 

 
(2)  Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vorstand nach Ablauf des Geschäftsjahrs 

einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die Aktionäre zahlen.  


